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Sofern Sie noch Fragen zu den Erläuterungen haben, stehen Ihnen Frau Dietz 
Tel.: 0228 4460-1171 oder Frau Sous Tel.: 0228 4460-1170 bei der GIZ gerne zur Verfügung.

Allgemeine Informationen

Versicherung von Deutschen während ihres Fortbildungsaufenthalts im Ausland
Im Rahmen von Gruppenversicherungsverträgen bieten wir die Möglichkeit, Deutsche während ihrer Fortbildung im Ausland zu versichern. Grundlagen für die Vereinbarungen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die Gruppenversicherungsverträge

· der GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

· der EUROPA Versicherungen (Krankenversicherung)

· der AXA Versicherung AG (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
· sowie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Falls Sie von den Versicherungen Gebrauch machen wollen, muss der beiliegende Versicherungsantrag ausgefüllt werden. Diesen Antrag senden Sie

· per Mail an regina.dietz@giz.de oder monika.sous@giz.de
oder

· per Post an 
GIZ GmbH

Abteilung 9.3

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

oder

· per Fax an 0228/44602-171
Gleichzeitig überweisen Sie bitte den zu zahlenden Betrag (wie die Kosten errechnet werden, entnehmen Sie bitte der Anlage) an die Bankverbindung:

Dresdner Bank

Konto:
034 989 1800

BLZ.:
370 800 40
Bitte, geben Sie auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck immer die Bezeichnung (Versicherung 9080( und ihre Partnernummer an.
Nach Eingang des Antrages und des Versicherungsbeitrags erhalten Sie eine Bestätigung von uns per Mail.

Krankenversicherung (Auslandstarif GK1) GR 07425
Versicherungsträger ist die EUROPA Versicherung AG 

Versicherungsschutz besteht im Ausland als Zusatz der Krankenversicherung in Deutschland
	Tarifmerkmale
	Leistungen

	Ambulante Heilbehandlung
	100%-ige Erstattung der Kosten ambulanter ärztlicher Heilbehandlung sowie für ärztlich verordnete Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel. Erstattet werden die Kosten für Hilfsmittel in einfacher Ausführung.

	Stationäre Heilbehandlung
	100%-ige Erstattung

	Zahnbehandlung/Zahnersatz
	100%-ige Erstattung der Kosten für schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von Zahnersatz.

Mit 50% des Rechnungsbetrages werden die Kosten für Neuanferti​gung von Zahnersatz, Zahnkronen, Zahnbrücken und Stiftzähnen er​stattet, wenn die Behandlung aufgrund eines Unfalls notwendig wird.

	Rückführungskosten
	100%-ige Erstattung der medizinisch notwendigen Rücktransportkosten eines Erkrankten in die Heimat, wenn aufgrund des Krankheitsbildes oder evtl. medizinischer Unterversorgung eine Heilbehandlung im Ausland nicht durchgeführt werden kann und eine anschließende stati​onäre Heilbehandlung erfolgt.

Ferner werden 100% der medizinisch notwendigen Rücktransportkos​ten erstattet - soweit sie Reisemehrkosten darstellen -, wenn nach Art und Schwere der Erkrankung bzw. Unfallfolgen eine medizinisch not​wendige stationäre Heilbehandlung einen Zeitraum von zwei Wochen übersteigen würde.

	Überführungskosten
	100%-ige Erstattung der Kosten bei Tod im Ausland, die durch Überführung bzw. Bestattung am Sterbeort entstehen, bis zu 10.225,84€.

	Versicherungsdauer
	max. 4 Monate, Versicherungsbeginn ist der erste Reisetag, Versicherungsende ist die Einreise nach Deutschland.


Im Krankheitsfall muss der Versicherte in Vorleistung treten. Die Originalrechnung senden Sie dann, mit einer Kopie Ihres Versicherungsantrags und Ihrer Bankverbindung zur Erstattung an die


EUROPA Versicherung


Sonderverträge Kranken

Piusstr. 137


50931 Köln

Wann besteht keine Leistungspflicht bei der Krankenversicherung GK1:

a) für Krankheiten und deren Folgen sowie für Unfallfolgen, die vor Versicherungsbeginn bestehende und bekannten Erkrankungen. 
b) für Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die durch aktive Teilnahme an Kriegsereignissen oder inneren Unruhen verursacht worden sind;

c) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs-und Entwöhnungsbehandlungen;

d) für Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen sowie für psychosomatische Behandlungen (z. B. Hypnose, autogenes Training) und Psychotherapie;

e) für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft, Entbindung, Fehlgeburt und Schwangerschaftsabbruch sowie deren Folgen. Kostenersatz wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen ärztliche Hilfe im Aufenthaltsland bei akut auftretenden Schwangerschaftskomplikationen einschließlich Fehlgeburt notwendig ist;

f) für Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;

g) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird.
Haftpflichtversicherung (H)

Versicherungsträger ist AXA Versicherung AG  Nr. 40240266705
Unter Haftpflicht versteht man die sich aus dem Gesetz ergebende Verpflichtung, den Schaden zu ersetzen, den man anderen zugefügt hat.

Deckungsumfang

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten:

· als Privatperson

· in Ausübung seiner Fortbildungstätigkeit

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht:

· für im Ausland vorkommende Schadenereignisse (während vorübergehender Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr)

· für Vermögensschäden

· für Gewässerschäden

· aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen und deren Inventar

· gegenüber dem Arbeitgeber oder Fortbildungsbetrieb, ausgenommen Vermögensschäden 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind

· die Haftpflicht aus dem Halten von Tieren

· die Haftpflicht aus dem Halten und Führen von Kraftfahrzeugen

· vorsätzlich herbeigeführte Schäden

· Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen (ausgenommen Mietsachschäden)

Die Leistung der Versicherung umfasst

· die Bezahlung von berechtigten Schadenersatzansprüchen, wenn Sie als Schädiger in Anspruch genommen werden, weil Sie den Schaden fahrlässig verursacht haben;

· die Abwehr unberechtigter Ansprüche – wenn Sie den Schaden nicht oder nicht in der verlangten Höhe zu verantworten haben.

Deckungssummen

Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenereignis


 511.294,72 € für Personen- und Sachschäden

51.129,97 € für Obhut- und Tätigkeitsschäden

2.556,50 € für Vermögensschäden als Privatperson
Werden Schadenersatzansprüche gegen Sie geltend gemacht, so sind Sie nach den Versicherungsbedingungen verpflichtet, diese innerhalb von einer Woche schriftlich mitzuteilen.

Richten Sie Ihre Schadensmeldung an:

GIZ GmbH
Abteilung 9.3

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

Wichtiger Hinweis

Bei Haftpflichtschäden dürfen Sie den Entscheidungen der Gesellschaft nicht vorgreifen und keine Verpflichtung zum Schadenersatz anerkennen; schließen Sie mit dem Anspruchsteller ohne Genehmigung der Gesellschaft keinen Vergleich, dies könnte den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.

Unfallversicherung (U)

Versicherungsträger ist die AXA Versicherung AG  Nr. 40140119674
Umfang der Unfall-Versicherung:

Die Unfall-Versicherung schützt Sie immer und überall, das heißt rund um die Uhr und auf der ganzen Welt, egal ob

· im Haus

· im Straßenverkehr

· bei der Arbeit

· in der Freizeit

· beim Sport oder Hobby

· im Urlaub

Leistungen der Unfall-Versicherung

	Todesfall-Leistung
	€ 12.782,49


Wenn der Versicherte innerhalb eines Jahres an den Folgen eines Unfalls stirbt, wird die Todesfallsumme fällig.

	Überführungskosten bei Tod durch Unfall bis zu
	€ 15.338,99


Erstattet werden die Kosten für die Überführung (Transport) einer versicherten Person in ihren Heimatort oder wahlweise die Kosten der Bestattung im Aufenthaltsland.

	Invaliditätsleistung
	€ 51.129,97


Wenn als Folge eines Unfalls Ihre körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit noch nach einem Jahr ganz oder zum Teil dauernd beeinträchtigt ist (Invalidität), zahlt die Unfall-Versicherung bei vollständiger Invalidität die volle Invaliditätssumme, bei Teilinvalidität den entsprechenden Teil als Kapital, in bestimmten Fällen als Rente.

	Kosten für kosmetische Operationen bis zu
	€ 5.113,00


Erstattet werden die Kosten zur Beseitigung von Unfallfolgen an der Körperoberfläche bis zur vereinbarten Versicherungssumme.

	Bergungskosten bis zu
	€ 1.022,60


Je versicherte Person werden Kosten für Suchaktionen bzw. Rettung von Unfallverletzten, deren Transport ins nächste Krankenhaus sowie für die Rückfahrt zum Heimatort und für den Transport von Unfalltoten zum Heimatort erstattet.

Verhaltensregeln im Schadenfall:

· Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Melden Sie den Unfall sofort – spätestens innerhalb einer Woche! Der Versicherte hat den ärztlichen Anordnungen nachzukommen und im übrigen die Unfallfolgen möglichst zu mindern (§9 I AUB 88).

· Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen. Diese Anzeige soll telegrafisch erfolgen (§ 9 I AUB 88)

· Richten Sie Ihre Unfallmeldungen an:

GIZ GmbH

Abteilung 9.3

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

Sofern Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen Frau Dietz Tel.:0228/44601-171 oder Frau Sous Tel.: 0228/44602-171 bei der GIZ gerne zur Verfügung.

Anlage: Beispiele zur Berechnung der Versicherungskosten

1. Beispiel:
Kranken- und Haftpflichtversicherung für 8 Personen vom 1.10  bis zum 3.11.2004 (34 Tage) 

[image: image1.png]Kosten je Person

und je Tag
B Krankenversicherung bis 4 Monate Auslandsafenthal €0n
B Haftpfichtversicherung €012
O Unfallversicherung € 011
Gesarntbeitray (bite selbet enechnen)
Versicherungshe ginn: 1102004 Reisedauer34 in Tagen

{Bitte unbedingt angebenl) | (Anzahl der Versicherungstage]

Versicherungstage 34 x Gesamtbeitrag € 0,35 x 8 Anzahl der Personen

= Gesamtpramie €9520





2. Beispiel:
Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung für 4 Personen vom 23.10  bis zum 6.11.2004 (15 Tage) 

[image: image2.png]Kosten je Person

und je Tay
B Krankenversicherung bis 4 Monate Auslan dsauferthal €0n
B Hafplichtversicherung €012
B Unfallversicherung €01
Gesarntbeitray (bitte selbst errechnen) €0s
Versicherungsbeginn: 23102004 Reisedauer 15 in Tagen

(Bitte unbedingt sngeber) | (Anzahl der Versichenungstage]

Versicherungstage 18 x Gesamtheitrag € 046 x 4 Anzahl der Personen

= Gesamtprarmie € 27,80
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